
Bekanntmachung der Stadt Linnich 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Körrenzig Nr. 5 „Am Steinbusch“; 
a) Aufstellungsbeschluss 
b) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 

Öffentlicher Belange nach den §§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  

 
Der Rat der Stadt Linnich hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen, eine 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Körrenzig Nr. 5 „Am Steinbusch“ aufzustellen und hierzu die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange nach den Vorschriften 
der §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vorzunehmen. Weiter hat der Rat der 
Stadt Linnich am 11.12.2019 durch Beschluss den Umfang des räumlichen Geltungsbereiches des 
Änderungsbereiches zum Bebauungsplan bestimmt, welcher wie folgt dargestellt ist: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
 
Das Plangebiet liegt im Norden des Ortsrandes der Ortschaft Körrenzig der Stadt Linnich. Es handelt 
sich hierbei um ein Wohngebiet, das mit dem Bebauungsplan Körrenzig Nr. 5 „Am Steinbusch“ im Jahr 
1997 in Kraft getreten ist.  
 
Im hinteren Bereich des Bebauungsplanes war eine 15,5 m breite Obstwiese als Ausgleich für den 
ökologischen Eingriff vorgesehen. Da dieser Ausgleich nicht erfolgte, soll nun ein Ausgleich für den 
Steinkauz neu geschaffen werden, indem der Bebauungsplan angepasst und der Geltungsbereich 
erweitert wird. Der Bebauungsplan soll in den vorhandenen Grundzügen erhalten bleiben und das 
Plangebiet in dem für die Bebauung vorgesehenen Bereich als „Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 1 
Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt werden. Die Ausgleichsfläche soll 
verlagert werden.  
 

Franzosenberg 

Nordstraße 



Es besteht ein Planungsbedarf gemäß § 1 Abs. 3 BauGB.  
 
Über die weiteren Einzelheiten der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und ihre 
voraussichtlichen Auswirkungen kann in der Zeit  
 
vom 30.11.2021 bis zum 21.01.2022 einschl. 
 
bei der Stadtverwaltung Linnich, Rathaus, Rurdorfer Straße 64, Auskunft gegeben werden. Aufgrund 
der aktuellen COVID-19-Gefahrenlage und der damit verbundenen Einschränkung des öffentlichen 
Lebens wird darum gebeten, einen Termin zur Einsichtnahme in die Verfahrensunterlagen telefonisch 
unter Tel.-Nr. 02462/9908411 oder 9908415 zu vereinbaren. Während eines auf diese Art vereinbarten 
Termins wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Das Rathaus Linnich ist nur teilweise 
behindertengerecht ausgebaut. Auch hier wird angeboten, unter den angegebenen Telefonnummern 
einen Besuchstermin zu vereinbaren. 
 
Die Unterlagen sind auch auf der Internetseite der Stadt Linnich einsehbar. Entweder unter: 
https://www.linnich.de und Anklicken des Buttons „Bauen und Wirtschaft“ sowie anschließend „zur 
Bauleitplanung“ oder unter dem Pfad:  
 
https://www.o-sp.de/linnich/index  und weiter mit dem Button „Öffentlichkeitsbeteiligung“. 
 
Stellungnahmen können insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per Email abgegeben werden.  
 
 
 
Linnich, den 19.11.2021 
 
 
Stadt Linnich 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Gez.: Schunck-Zenker 
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